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[Übersetzung]

Sanctorum Mater

INSTRUKTION

Zur Durchführung diözesaner und eparchialer
Erhebungen in den Heiligsprechungsprozessen

EINLEITUNG


Als Mutter der Heiligen hat die Kirche immer ihr Andenken bewahrt, indem sie den Gläubigen Heiligkeitsbeispiele in der sequela Christi 
 hingestellt hat. Im Laufe der Jahrhunderte haben die Päpste der Römisch-katholischen Kirche angemessene Kanones erlassen, um die Erreichung der Wahrheit in einem so wichtigen Thema für die Kirche zu erleichtern. In der Gegenwart hat der Oberste Priester Johannes Paulus II. am 25. Januar 1983 die Apostolische Konstitution Divinus perfectionis Magister promulgiert, in der er unter anderem die Durchführungsbestimmungen für die diözesanen und eparchialen Erhebungsverfahren der Bischöfe im Hinblick auf die Selig- und Heiligsprechung der Diener Gottes festgelegt hat.
      


In derselben Apostolischen Konstitution hat der Oberste Priester der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse die Befugnis erteilt, besondere Regeln für die Abwicklung dieser Erhebungsverfahren
 über das Leben, die Tugenden und den Ruf der Heiligkeit und der Wundertätigkeit bzw. über das Leben, das Martyrium und den Ruf des Martyriums und der Wundertätigkeit der Diener Gottes und über die behaupteten Wunder, die der Fürbitte der Seligen und der Diener Gottes sowie gegebenenfalls einer althergebrachten Verehrung eines Diener Gottes zugeschrieben werden, zu erlassen.


Er hat auch die von seinen Vorfahren promulgierten Bestimmungen und die von den Kanones im Codex des kanonischen Rechts
 von 1917 festgelegten Regeln in den Selig- und Heiligsprechungsprozessen abgeschafft.


Am 7. Februar 1983 hat derselbe Oberste Priester die Normae servandae in inquisitionisbus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum genehmigt, welche  besondere Regeln festlegen, die bei den diözesanen und eparchialen Erhebungsverfahren in 
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Selig- und Heiligsprechungsprozessen zu beachten sind.
 Nach der Promulgation der Apostolischen Konstitution und der Normae servandae, erlässt die Kongregation angesichts der Erfahrung die vorliegende Instruktion
, um in den Heiligsprechungsprozessen eine engere und wirksamere Zusammenarbeit zwischen Heiligem Stuhl und Bischöfen zu fördern.


Diese Instruktion soll die geltenden Gesetzesbestimmungen in  Heiligsprechungsprozessen klarlegen, ihre Anwendung erleichtern und die Vorgangsweise bei ihrer Vollstreckung in Causen älteren und jüngeren Datums angeben. 


An erster Stelle handelt es sich um die Instruktion hinsichtlich der diözesanen und eparchialen Erhebungsverfahren, welche die heldenhaften Tugenden und das Martyrium der Diener Gottes betreffen. Bevor der Bischof beschließt, eine Causa einzuleiten, muss er einige Ermittlungen anstellen, die entscheidend zu seinem Entschluss beitragen werden. Nachdem er sich für die Causa entschlossen hat, leitete er das eigentliche Erhebungsverfahren ein, indem er die Sammlung der urkundlichen Beweismittel für die Causa anordnet. Insofern keine unüberwindbaren Schwierigkeiten festgestellt werden, erfolgt die Zeugenbefragung und zuletzt der Abschluss der Untersuchung und die Einreichung der Akten bei der Kongregation, wo die römische Phase der Causa beginnt, nämlich die Phase der Untersuchung und des endgültigen Beschlusses der Causa.


In Bezug auf die Erhebungsverfahren über behauptete Wunder hebt die Instruktion einige Elemente der Durchführungsbestimmungen hervor, die sich in diesen letzten zwanzig Jahren problematisch in der Anwendung der Regeln bei Erhebungen über Wunder gezeigt haben.


Diese Kongregation hofft, dass die Instruktion den Bischöfen eine nützliche Hilfe  ist, damit das christliche Volk bei der näheren Verfolgung des Beispiels Christi - das „Divinus perfectionis Magister“ - der Welt Zeugnis des Himmelreichs gibt. Die Dogmatische Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils Lumen Gentium lehrt: “Wenn wir nämlich auf das Leben der treuen Nachfolger Christi schauen, erhalten wir neuen Antrieb, die künftige Stadt zu suchen. Zugleich werden wir einen ganz verlässlichen Weg gewiesen, wie wir, jeder nach seinem Stand und seinen eigenen Lebensverhältnissen, durch die irdischen Wechselfälle hindurch zur vollkommenen Vereinigung mit Christus, nämlich zur Heiligkeit, kommen können.” 
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Teil I

Selig- und Heiligsprechungsprozesse

Titel I

Einleitende Elemente


Art. 1 - § 1. Die vorliegende Instruktion betrifft Selig- und Heiligsprechungsverfahren, die vom päpstlichen Sondergesetz geregelt sind.


§ 2. Diese Causen dienen der Sammlung von Beweisen, welche die moralische Gewissheit über die heroischen Tugenden oder über das Martyrium des Dieners Gottes, für den die Selig- und die Heiligsprechung gefragt wird, liefern sollen.


§ 3. Mit Ausnahme besonderer Verordnungen müssen in den oben genannten Causen auch die Verfahrensvorschriften des Codex des kanonischen Rechtes und des Gesetzbuches der katholischen Ostkirchen berücksichtigt werden, welche die Vorgangsweise zur Sammlung der urkundlichen Beweismittel und insbesondere zur Zeugenbefragung betreffen.
 


Art. 2 – In der vorliegenden Instruktion entspricht die Erhebung dem Verfahren, das im vorherigen kanonischen Recht für die Selig- und Heiligsprechung eingeleitet wurde.


Art. 3 – In der vorliegenden Instruktion gilt die Rechtsvorschrift für Bischöfe der Diözese oder der Eparchie sowie für ihre rechtlich Gleichgestellten nach der Vorschrift des Can. 381 § 2 CIC.

Titel II

Ruf der Heiligkeit oder des Martyriums und Ruf der Wundertätigkeit


Art. 4 § 1. Das Selig- und Heiligsprechungsverfahren betrifft einen katholischen Gläubigen, der während seines Lebens, seines Todes und nach dem Tod im Ruf der Heiligkeit stand und steht, indem er auf heroische Weise alle christlichen Tugenden lebte; oder im Ruf des Martyriums stand, weil er dem Herrn Jesus Christus in besonderer Weise  folgte und ihm daher sein Leben im Martyrium opferte, sein Leben für den Glauben hingab.
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§ 2. Diener Gottes wird ein katholischer Gläubiger genannt, für den der Selig- und Heiligsprechungsprozess eingeleitet wurde.


Art. 5. – § 1. Der Ruf der Heiligkeit ist eine verbreitete Meinung unter den Gläubigen bezüglich der Reinheit und der Integrität des Lebens des Dieners Gottes und bezüglich der von ihm auf heroische Weise zur Anwendung gebrachten Tugendstärken.
 


§ 2. Der Ruf des Martyriums ist eine verbreitete Meinung unter den Gläubigen bezüglich des Todes, den der Diener Gottes wegen seines Glaubens oder wegen einer mit dem Glauben verbundenen Tugend erlittenen hat.


Art. 6 – Der Ruf der Wundertätigkeit ist eine verbreitete Meinung unter den Gläubigen bezüglich den von Gott durch die Fürbitte des Dieners Gottes erhaltenen Gnaden.


Art. 7 - § 1. Bevor der Bischof der Diözese oder der Eparchie die Einleitung der Causa entscheidet, muss er überprüfen, ob der Diener Gottes in einem wesentlichen Teil des Volkes Gottes einen echten und verbreiteten Ruf der Heiligkeit bzw. des Martyriums sowie einen authentischen und verbreiteten Ruf der Wundertätigkeit besitzt.
    


§ 2. Der Ruf muss spontan sein und darf nicht künstlich hervorgerufen werden. Er muss beständig und dauerhaft unter glaubenswürdigen Personen verbreitet und in einem wesentlichen Teil des Volks Gottes geltend sein.


Art. 8 - § 1. Zunächst muss der Postulator die Dokumentation über den Ruf der Heiligkeit bzw. des Martyriums und über den Ruf der Wundertätigkeit sammeln und sie im Namen des Aktors beim zuständigen Bischof einreichen.

Instruktion

_________________________________________________________________________


§ 2. Der Bischof muss die Dokumentation beurteilen, um das Bestehen des Rufs der Heiligkeit bzw. des Martyriums und des Rufs der Wundertätigkeit sowie die kirchliche Bedeutung der Causa sicherstellen zu können.
  


§ 3. Die Dokumentation muss zu den Akten des Erhebungsverfahrens gelegt werden.

Titel III

Aktor der Causa


Art. 9 – Der Aktor fördert die Causa, die über die heroischen Tugenden bzw. über das Martyrium des Dieners Gottes eingeleitet wird, und übernimmt auch die moralische und wirtschaftliche Verantwortung dafür.
 


Art. 10 - § 1. Als Aktor der Causa können der Bischof der Diözese oder der Eparchie ex officio,  juristische Personen, wie Diözesen oder Eparchien, ihnen gleichgesetzte rechtsprechende Strukturen, Pfarrämter, Institute des geweihten Lebens oder Gesellschaften des apostolischen Lebens, wie auch von der kirchlichen Autorität zugelassene Klerus- und/oder Laienvereinigungen auftreten.


§ 2. Als Aktor der Causa kann auch eine natürliche Person auftreten, d.h. jeder, der zum Volk Gottes gehört, sofern er in der Lage ist, die Förderung der Causa in ihrer diözesanen bzw. eparchialen Phase oder in der römischen Phase zu gewährleisten.


Art. 11 - § 1. Die juristische oder natürliche Person tritt mit einem Notariatsakt als Aktor der Causa auf.


§ 2. Der Bischof nimmt diesen Akt an, nachdem er die Fähigkeit der juristischen oder natürlichen Person geprüft hat, die mit der Rolle des Aktors verbundenen Verpflichtungen zu übernehmen.

Titel IV

Postulator der Causa


Art. 12 - § 1. Der Aktor bestellt mit einem rechtsmäßig verfassten Mandat einen Anwalt - den Postulator - für die diözesane oder eparchiale Phase der Causa.
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§ 2. Der Postulator verfolgt im Namen des Aktors die Abwicklung des Erhebungsverfahrens bei den Autoritäten der Diözese oder der Eparchie.


§ 3. Das Amt des Postulators kann von einem Priester, von einem Mitglied eines Instituts des geweihten Lebens oder einer Gesellschaften des apostolischen Lebens, von einer Klerus- und/oder Laienvereinigung oder von einem Laien ausgeführt werden.


§ 4. Der Postulator muss Experte in Theologie, im kanonischen Recht und in Geschichte, wie auch in den Gepflogenheiten der Kongregation für die Selig- und  Heiligsprechungsprozesse sein.
  


Art. 13 - § 1. Der gebührend vom Aktor bestellte Postulator der Diözese oder der Eparchie muss vom zuständigen Bischof genehmigt werden.


§ 2. Das Ernennungsmandat des Postulators bzw. des Vizepostulators wird zu den Akten des Erhebungsverfahrens gelegt.


Art. 14 - § 1. Der Postulator der Diözese oder der Eparchie kann sich von anderen, dem so genannten Vizepostulator, ersetzen lassen.


§ 2. Der Vizepostulator wird nach der Zustimmung des Aktors vom Postulator mit einem rechtsmäßig verfassten Mandat  ernannt.


Art. 15 - § 1. Der Postulator oder Vizepostulator der Diözese oder der Eparchie hat während der Abwicklung des Erhebungsverfahrens seinen Sitz in der Diözese oder in der Eparchie, in der das Erhebungsverfahren stattfindet.


§ 2. Der entsprechend vom Aktor mit einem rechtsmäßig verfassten Mandat bestellte Postulator benötigt in der römischen Phase die Genehmigung der Kongregation und muss einen festen Sitz in Rom haben.


§ 3. Falls der Postulator in der diözesanen oder eparchialen Phase der Causa ein allgemeiner Postulator eines Instituts des geweihten Lebens, einer Gesellschaft des apostolischen Lebens oder einer Klerus- und/oder Laienvereinigung ist, welcher der Diener Gottes angehört hat, bewahrt dieser in der römischen Phase sein Amt auch ohne neues Mandat.


Art. 16 – Der Postulator der römischen Phase der Causa kann sich beim Verhandeln mit der Kongregation nicht von einem Vizepostulator vertreten lassen.


Art. 17 - § 1. Der Postulator führt zunächst die Untersuchungen über das Leben  
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des Dieners Gottes durch, die nützlich für die Kenntnis des Rufes der Heiligkeit bzw. des Martyriums und des Rufes der Wundertätigkeit sowie für die kirchlichen Bedeutung der Causa sind.



§ 2. Der Postulator unterrichtet den zuständigen Bischof über das Ergebnis der Nachforschungen ohne dabei eventuell gegen den Ruf der Heiligkeit bzw. des Martyriums und gegen den Ruf der Wundertätigkeit des Dieners Gottes gemachte Entdeckungen zu verbergen.









§ 3. Der Postulator muss im obersten Interesse der Kirche handeln und deshalb gewissenhaft und ehrlich die Wahrheit suchen und allenfalls vorhandene Schwierigkeiten hervorheben, um auch die Notwendigkeit von späteren, die Fortsetzung der Causa verzögernde Untersuchungen zu verhindern.











Art. 18 - Der Postulator verwaltet gemäß den Vorschriften der Kongregation die angebotenen Güter für die Causa.












Art. 19 - § 1. Der Postulator muss den Gutachtern in historischen Hilfswissenschaften und Archivkunde die gesamte Dokumentation der Causa in seinem Besitz übergeben.


§ 2. Der Postulator kann aus juristischer Sicht weder urkundliche Beweismittel noch mündliche Zeugenaussagen für die Causa sammeln.
  


§ 3. Die Aufgabe, gesetzesgemäß die Beweismittel für die Causa zu sammeln, steht ausschließlich dem Bischof der Diözese oder der Eparchie und denjenigen zu, die gebührend für diese Aufgabe gemäß den Normae servandae bestellt wurden.

Titel V

Zuständiger Bischof


Art. 20 – Diözesenbischöfe, Eparchen und diejenigen, die im Rahmen ihrer Gerichtsgewalt vom zuständigen Recht gleichberechtigt für die Untersuchung über das Leben, über die Tugenden und über das Martyrium sowie über den Ruf der Heiligkeit bzw. des Martyriums, über behauptete Wunder und gegebenenfalls über die althergebrachte Verehrung eines Dieners Gottes, für den die Selig- und Heiligsprechung beantragt wird, sind.




Art. 21 - § 1. Zuständig für die Einleitung des diözesanen oder eparchialen 
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Erhebungsverfahrens bezüglich der heroischen Tugenden bzw. des Martyriums ist der Bischof, in dessen Gebiet der Diener Gottes verstorben ist.








§ 2 – Zuständig für die Einleitung des diözesanen oder eparchialen Erhebungsverfahrens bezüglich eines behaupteten Wunders ist der Bischof, in dessen Gebiet das behauptete Wunder erfolgt ist.
 














Art. 22 - § 1. Die Kongregation kann auf Anfrage des Bischofs, der die Causa einleiten möchte, aus besonderen Gründen die Zuständigkeit an einen anderen kirchlichen Gerichtshof, d.h. an eine andere Diözese oder Eparchie (z.B. an die Diözese oder Eparchie, in der sich die wichtigsten Beweismittel befinden oder wo der Diener Gottes für den Großteil seines Lebens gelebt hat) verlegen.


§ 2. Der ansuchende Bischof muss eine schriftliche Genehmigung vom zuständigen Bischof erwirken.







§ 3. In der Causa einer Märtyrergruppe muss die schriftliche Genehmigung von allen Bischöfen der Diözesen oder Eparchien angefordert werden, in denen die Diener Gottes gestorben sind.













Art. 23 - § 1. Nach der Genehmigung muss der Bischof gemäß Art. 22 § 1 der vorliegenden Instruktion sein schriftliches Ansuchen bei der Kongregation einreichen, welche die besonderen Umstände des Falles anerkennen muss.








§ 2. Bei der Untersuchung erklärt er die Begründungen für die Übertragung der Zuständigkeit und legt gleichzeitig eine Fotokopie der schriftlichen Genehmigung des zuständigen Bischofs bei.







Art. 24 - § 1. Nachdem die besonderen Umstände des Falles festgestellt wurden, bewilligt die Kongregation die Übertragung der Zuständigkeit des Gerichtshofs mit einem Reskript, das zu den Akten der Ersten Sitzung des Erhebungsverfahrens gelegt wird.



§ 2. Der zuständige Bischof beginnt mit dem diözesanen oder eparchialen Erhebungsverfahren erst, nachdem er das Reskript der Kongregation erhalten hat.
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Teil II

Vorbereitende Phase der Causa

Titel I

Präsentation des Gesuchs


Art. 25 - § 1. In den Causen jüngeren Datums reicht der Postulator beim Bischof der Diözese oder der Eparchie das Gesuch (supplex libellus), d.h. die schriftliche Anfrage, mit welcher die Einleitung der Causa erbeten wird, ein.


§ 2. Das Gesuch kann vom Bischof erst fünf Jahr nach dem Tod des Dieners Gottes eingereicht werden.


§ 3. Bevor der Bischof das Gesuch annimmt, muss er prüfen, ob sich unter dem Volk Gottes in dieser Zeit ein wahrhafter Ruf der Heiligkeit bzw. des Martyriums und ein Ruf der Wundertätigkeit gebildet haben.

Art. 26 - § 1. Sollte das Gesuch erst mehr als dreißig Jahre nach dem Tod des Dieners Gottes eingereicht werden, muss der Postulator die Gründe angeben, die diese Verzögerung verursacht haben.


§ 2. Der Bischof wird ermitteln und erwägen, ob bei der Verschiebung des Gesuchs vonseiten des Aktors keinerlei Betrug oder Täuschung begangen wurde.
  


Art. 27 - § 1. Der Bischof wird durch eine schriftliche Erklärung die Abwesenheit von Betrug oder Täuschung bestätigen, in der er die besonderen Gründe für die Verzögerung erklärt.


§ 2. Die Erklärung muss zu den Akten des Erhebungsverfahrens gelegt werden.

Titel II

Causen älteren und jüngeren Datums

Art. 28 - § 1. Die bei der Abwicklung des diözesanen oder eparchialen Erhebungsverfahrens zu befolgende Vorgangsweise hängt von der Art der Beweismittel ab.


§ 2. Eine Causa kann älteren oder jüngeren Datums sein.
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Art. 29 - § 1. Eine Causa ist jüngeren Datums, wenn die Tugenden bzw. das Martyrium des Dieners Gottes anhand von mündlichen Augenzeugenaussagen nachgewiesen werden kann.


§ 2. In einer Causa jüngeren Datums betrifft das Erhebungsverfahren vor allem die Zeugenbefragung, wobei immer die Notwendigkeit, alle urkundlichen Beweismittel der Causa zu suchen und zu sammeln, zu beachten ist.
 


Art. 30 - § 1. Eine Causa ist älteren Datums, wenn die betreffenden Beweismittel über die Tugenden in specie bzw. über das Martyrium des Dieners Gottes nur aus Schriftquellen abgeleitet werden kann, da Augenzeugen über die Heldenhaftigkeit der Tugenden bzw. über das Martyrium des Dieners Gottes fehlen.


§ 2. In einer Causa älteren Datums betrifft das Erhebungsverfahren vorwiegend die Untersuchungen der Gutachter in historischen Hilfswissenschaften und Archivkunde, wobei die Notwendigkeit, einige Zeugen über den bestehenden Ruf der Heiligkeit bzw. des Martyriums und der Wundertätigkeit sowie gegebenenfalls die Verehrung des Dieners Gottes in jüngster Zeit zu berücksichtigen ist.
 

Titel III

Causa über die heroischen Tugenden bzw. über das Martyrium


Art. 31 - § 1. Wenn die Heldenhaftigkeit der Tugenden eines Dieners Gottes nachgewiesen werden soll, muss ein Erhebungsverfahren über das Leben, über die heroischen Tugenden sowie über den Ruf der Heiligkeit und der Wundertätigkeit eingeleitet werden.


§ 2. Wenn das Martyrium eines Dieners Gottes nachgewiesen werden soll, muss ein Erhebungsverfahren über das Leben, über das Martyrium sowie über den Ruf des Martyriums und der Wundertätigkeit eingeleitet werden.


Art. 32 - § 1. Nur bei einem behaupteten Martyrium von Dienern Gottes, die während derselben Verfolgung und zur selben Zeit ermordet wurden, kann ein Erhebungsverfahren über mehrere Diener Gottes eingeleitet werden.


§ 2. In den oben genannten Causen muss ein Diener Gottes als Gruppenleiter gewählt und die anderen behaupteten Märtyrer als Kameraden individualisiert und aufgelistet werden.


§ 3. Wenn möglich, sollte der Bischof in eine einzigen Gruppe Diener und Dienerinnen Gottes einbeziehen, welche die verschiedenen Lebensstände in der Kirche darstellen. 
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Art. 33 - § 1. Im Falle eines so genannten Seligen älteren Datums, d.h. eines Dieners Gottes der seit undenklichen Zeiten laut den Dekreten von Urban VIII ein Gegenstand von Verehrungen ist, wird der Bischof laut den Normae servandae für Causen älteren Datums vorgehen, um die Verehrung zu bestätigen.
  


§ 2. Der Postulator reicht beim Bischof das Gesuch mit der Dokumentation ein, wie für Causen älteren Datums erforderlich ist.


Art. 34. – Falls, wie in der Vergangenheit, das Dekret zur Bestätigung für die Verehrung des Seligen älteren Datums ohne Nachweis der heroischen Tugenden bzw. des Martyriums veröffentlicht wurde, wird der Bischof im Hinblick auf die Kanonisierung die Anweisung für das Erhebungsverfahren über das Leben und über die heroischen Tugenden bzw. über das Martyrium gemäß den Verfahren erteilen, die von der Normae servandae für die Causen älteren Datums festgelegt wurden.


Art. 35. – Nachdem das Dekret über die Verehrungsbestätigung sowie über die heroischen Tugenden bzw. das Martyrium des Seligen promulgiert wurde, wird die Kanonisierung mit der Anerkennung eines Wunders nach der Verehrungsbestätigung vorgenommen.

Titel IV

Gesuch


Art. 36 - § 1. Das Gesuch ist ein schriftlicher Antrag, mit welchem der Postulator im Namen des Aktors der Causa offiziell den zuständigen Bischof bittet, die Causa über die Tugenden bzw. über das Martyrium des Dieners Gottes einzuleiten.


§ 2. Da das Erhebungsverfahren über behauptete Wunder getrennt von dem über die Tugenden bzw. das Martyrium des Dieners Gottes eingeleitet wird, kann das Gesuch um die Einleitung des Erhebungsverfahrens unabhängig von der über die Tugenden des Dieners Gottes vorgelegt werden.


§ 3. Dieses Gesuch muss zumindest zusammenfassend angeben, auf welche Fakten und Beweise sich der Aktor für den Nachweis seiner Behauptungen stützt. Es muss vom Aktor und vom Postulator unterzeichnet sein und das Datum und den Ort aufweisen, an dem der Aktor und der Postulator ansässig sind.
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Art. 37. – Im Anhang an das Gesuch über die Tugenden bzw. das Martyrium, reicht der Postulator beim Bischof der Diözese oder der Eparchie folgendes ein:

1. bei Causen älteren und jüngeren Datums eine Biographie mit einem gewissen historischen Gehalt über den Diener Gottes, oder, in Ermangelung dessen, einen sorgfältigen chronologischen Bericht über das Leben und über die Handlungen des Dieners Gottes, über seine Tugenden bzw. über sein Martyrium, über den Ruf der Heiligkeit bzw. des Martyriums und über den Ruf der Zeichen. Dabei lässt er aber nichts weg, was gegen die Causa spricht bzw. weniger günstig für sie ist.
 

2. alle verfertigten oder veröffentlichten Schriften des Dieners Gottes in beglaubigter Abschrift;

3. zuletzt, eine Liste von allenfalls vorhandenen Zeugen, d.h.:

a) bei Causen jüngeren Datums: eine Liste der Personen, die dazu beitragen können, die Wahrheit über die Tugenden bzw. über das Martyrium des Dieners Gottes, sowie über den Ruf der Heiligkeit bzw. des Martyriums und über den Ruf der Zeichen nachzuweisen, ohne dabei diejenigen zu vernachlässigen, die einen solchen Ruf anfechten könnten;
  
b) bei Causen älteren Datums: eine Liste mit einigen Texten, die über den Ruf der Heiligkeit bzw. des Martyriums und die Zeichen aussagen, die noch in einem wesentlichen Teil des Gottesvolks verbreitet sind.


Art. 38 - § 1. Im Anhang an das Gesuch für die Einleitung des Erhebungsverfahrens über ein behauptetes Wunder, reicht der Postulator beim Bischof der Diözese oder der Eparchie folgendes ein:

1. einen kurzen und ausführlichen Bericht über besondere Umstände, die den 
Fall charakterisiert haben;

2. eine Liste von Texten;
3. die gesamte Dokumentation über den Fall.
 



§ 2. Für behauptete wunderbare Heilungen ist die ärztliche, klinische und instrumentelle Dokumentation erforderlich (z.B. Krankenberichte, ärztliche Befunde, Laboruntersuchungen und instrumentelle Nachforschungen).


Art. 39 – Das Gesuch des Postulators und die Anhänge (siehe Art. 37 und 38 der vorliegenden Instruktion) muss zu den Akten der Ersten Sitzung bzw. der Eröffnungssitzung des Erhebungsverfahrens gelegt werden.
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Titel V

Annahme des Gesuchs


Art. 40 - § 1. Unter Beibehaltung des Art. 45 § 1 der vorliegenden Instruktion, kann der Bischof der Diözese oder der Eparchie das Gesuch für die Einleitung der Causa annehmen, nachdem er die Existenz eines authentischen und verbreiteten Rufs der Heiligkeit oder des Martyriums sowie der Wundertätigkeit erwogen hat.
  


§ 2. Falls der Bischof aus berechtigten Gründen das Gesuch nicht annehmen will, muss er dem Postulator mit einem Erlass seine Entscheidung mitteilen und die Gründe dafür angeben.

Titel VI

Beratung mit anderen Bischöfen


Art. 41 - § 1. Nachdem der Bischof das Gesuch angenommen hat, muss er zumindest die Meinung der regionalen Bischofskonferenz über die Zweckmäßigkeit, die Causa einzuleiten, einholen.


§ 2. Fall es sich um die Ostkirche handelt, muss der Bischof die Meinung der Bischofssynode der Patriachalkirchen bzw. der Großerzbischöfe oder des Rates der Oberhäupter der Metropolitankirche sui iuris über die Zweckmäßigkeit, die Causa einzuleiten, einholen.


Art. 42 – § 1. Diese Meinung muss während einer Sitzung dieser Bischöfe eingeholt werden, um besser den kollegialen Charakter hervorzuheben.


§ 2. Das Ergebnis der Sitzung sollte vorzugsweise vom Präsidenten der Bischofskonferenz, vom Patriarchen, vom Großerzbischof oder vom Obersten des Rates der Hierarchen der Metropolitankirche sui iuris schriftlich dem Bischof, der um die Meinung gebeten hat, mitgeteilt werden und auch vom Schriftführer der Sitzung unterzeichnet sein.


§ 3. Das betreffende Dokument muss zu den Akten des Erhebungsverfahrens gelegt werden.
  

Titel VII

Offenlegung des Gesuchs


Art. 43 - § 1. Der Bischof muss die Bittschrift an den Postulator, die Causa 
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einzuleiten, in seiner Diözese oder Eparchie mit einem Erlass, der in der Kathedrale aufgeschlagen oder in der Diözesenzeitung (Bulletin) veröffentlicht wird, bekannt geben.


§ 2. Falls der Bischof es als zweckmäßig erachtet, wird er ihn mit Genehmigung der jeweiligen Bischöfe auch in anderen Diözesen oder Eparchien bekannt geben.


§ 3. Im Erlass muss er alle Gläubigen aufrufen, nützliche Angaben über die Causa abzugeben.


§ 4. Der Erlass ist den Akten des Erhebungsverfahrens beizulegen.


Art. 44 - § 1. Sollten aus den erhaltenen Informationen irgendwelche Hindernisse von einer gewissen Bedeutung gegen die Causa hervorgehen, muss der Bischof den Postulator darüber informieren, damit er diese gegebenenfalls beseitigen kann.
 


§ 2. Falls das Hindernis nicht beseitigt wurde und der Bischof der Meinung ist, dass die Causa nicht fortgesetzt werden kann, muss er dies mit einem Dekret dem Postulator mitteilen und ihm die Gründe für seine Entscheidung mitteilen.

Titel VIII

„Unbedenklichkeitserklärung“ des Heiligen Stuhls


Art. 45 - § 1. Unter Beibehaltung des Art. 40 § 1 der vorliegenden Instruktion, wird dem Bischof der Diözese oder der Eparchie empfohlen, bei der Kongregation für Selig- und Heiligsprechungsprozesse eine Unbedenklichkeitserklärung des Heiligen Stuhls für die Causa zu beantragen, bevor er das Gesuch des Postulators für die Einleitung der Causa annimmt.


§ 2. Der Bischof reicht bei der Kongregation den Antrag für die "Unbedenklichkeitserklärung" ein, dem er einen kurzen Bericht beilegt, in dem er die biografischen Daten des Dieners Gottes (Geburtsdatum und –Ort, Geburts- und Sterbediözese, kirchliche Tätigkeiten, usw.) und die kirchliche Bedeutung der Causa darlegt.


Art. 46 – Die Kongregation antwortete dem Bischof mit einem Schreiben, das den Akten der Causa beizulegen ist.
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Teil III

Einleitung der Causa

Titel I

Offiziale des Erhebungsverfahrens im Allgemeinen


Art. 47 - § 1. Der Bischof und all diejenigen, die am Erhebungsverfahren teilnehmen, müssen mit größtem Fleiß und Einsatz dafür Sorge tragen, dass bei der Sammlung aller Beweise nichts ausgelassen wird, was auf irgendeine Weise die Causa betrifft. Der positive Abschluss der Causa hängt zum größten Teil von seiner korrekten Voruntersuchung ab.
 


§ 2. Die Offiziale des Erhebungsverfahrens sind: der Bischöfliche Delegierte, der Kirchenanwalt (Justiz-Promotor), der Notar und – bei Erhebungsverfahren über eine als wundertätig erachtete Heilung - eventuell der ärztliche Gutachter oder - bei Erhebungsverfahren über ein behauptetes Wunder anderer Natur - der technische Gutachter.


Art. 48 - § 1. Der Bischof muss mit einem Dekret alle Offiziale für jedes einzelne Erhebungsverfahren bestellen.


§ 2. Die Ernennungsdekrete müssen vom Sekretär der Diözese oder der Eparchie gegengezeichnet werden, um ihre rechtliche Gültigkeit zu bekräftigen.
   


§ 3. Die Dekrete müssen dann zu den Akten der Ersten Sitzung bzw. der Eröffnungssitzung des Erhebungsverfahrens gelegt werden.


Art. 49 – Einem Offizial ist es nicht gestattet, im Rahmen desselben Erhebungsverfahrens mehrere Ämter zu belegen.


Art. 50 - § 1. Wenn das Erhebungsverfahren einen Diener Gottes betrifft, der einem Institut des geweihten Lebens, einer Gesellschaft des apostolischen Lebens oder einer Klerus- und/oder Laienvereinigung angehört, darf der Bischof den Angehörigen desselben Instituts, derselben Gesellschaft oder derselben Vereinigung keine Ämter anvertrauen.


§ 2. Falls erforderlich, kann der Bischof einen Angehörigen desselben Instituts, derselben Gesellschaft oder derselben Vereinigung des Dieners Gottes als Gutachter in historische Hilfswissenschaften und Archivkunde bestellen.
 


Art. 51 - § 1. Der Bischof der Diözese oder der Eparchie, all diejenigen, die für  
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ein Amt bestellt wurden, und der Postulator oder gegebenenfalls der Vizepostulator, müssen beeiden, ihren Auftrag getreu zu erfüllen und das Amtsgeheimnis zu wahren.


§ 2. Der Eid wird während der Ersten Sitzung bzw. der Eröffnungssitzung des Erhebungsverfahrens geleistet.


§ 3. Alle leisten die Unterschrift am Ende der jeweiligen Eidesformel, die dann zu den Akten der Ersten Sitzung gelegt wird.


Art. 52 – Nach Abschluss des Erhebungsverfahrens mit der letzen Sitzung bzw.  der Abschlusssitzung, werden alle – einschließlich der Postulator und Vizepostulator der Diözese oder der Eparchie -, die am Erhebungsverfahren teilgenommen haben, von ihren Ämtern entlassen.

Titel II

Offiziale des Erhebungsverfahrens im Detail

Kapitel I

Bischöflicher Delegierter


Art. 53 – Der Bischof kann direkt oder durch einen seiner Delegierten das Selig- und Kanonisierungsverfahren einleiten.


Art. 54 – Falls es sich um Causen älteren Datums handelt, muss der Bischöfliche Delegierte ein in theologischen, kanonischen und auch historischen Sachen fachkundiger Priester sein.


Art. 55 – Für jede Causa wird nur ein Bischöflicher Delegierter bestellt.

Kapitel II

Kirchenanwalt (Justiz-Promotor)

Art. 56 - § 1. Der Kirchenanwalt muss überwachen, ob die gesetzlichen Vorgaben bei der Einleitung der Causa befolgt wurden.


§ 2. Ferner muss er prüfen, ob alle Akten und die gesamte Dokumentation bezüglich des Erhebungsgegenstands auf erschöpfende Weise gesammelt wurden.
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§ 3. Der Kirchenanwalt muss daher mit dem Bischöflichen Delegierten aktiv und methodisch zusammenarbeiten.
 


Art. 57 – Falls es sich um Causen älteren Datums handelt, muss der Kirchenanwalt ein in theologischen, kanonischen und auch in historischen Sachen fachkundiger Priester sein.


Art. 58 – Für jede Causa wird nur ein Kirchenanwalt bestellt.

Kapitel III

Notar


Art. 59 - § 1. Der Notar überträgt die Aussagen der Zeugen und verfasst die Akten des Erhebungsverfahrens gemäß den Anweisungen des Bischöflichen Delegierten.


§ 2. Falls erforderlich, bestellt der Bischof Hilfsnotare.

 
§ 3. Dieses Amt kann von jeglicher katholischen Glaubensrichtung belegt werden.

Kapitel IV

Ärztlicher Gutachter


Art. 60 - § 1. Bei Erhebungsverfahren über eine als wundertätig erachtete Heilung, muss der Bischof einen ärztlichen Gutachter bestellen.


§ 2. Bei Erhebungsverfahren über ein behauptetes Wunder anderer Natur, muss der Bischof einen technischen Gutachter ernennen.


§ 3. Nachdem der Gutachter beeidet hat, seinen Auftrag getreu zu erfüllen und das Amtsgeheimnis zu wahren, hilft er dem Kirchenanwalt bei der Vorbereitung der Zeugenbefragung. 


§ 4. Der Gutachter muss an den Sitzungen für die Zeugenbefragung teilnehmen, um, gemäß den Anforderungen und Umständen, durch den Bischöflichen Delegierten aufklärende Fragen im Rahmen seines Zuständigkeitsbereiches vorschlagen zu können.
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Titel III

Sitz der Sitzungen


Art. 61 - § 1. Die Sitzungen finden am ständigen Sitz des Gerichts der Diözese oder der Eparchie bzw. an einem anderen geeigneten Ort statt.


§ 2. Die Sitzungen dürfen nicht am Sitz des Instituts des geweihten Lebens, der Gesellschaft des apostolischen Lebens oder der Klerus- und/oder Laienvereinigung stattfinden, denen der Diener Gottes angehörte.
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Teil IV

Sammlung der urkundlichen Beweismittel
Titel I

Theologische Gutachter


Art. 62 - § 1. Der Bischof muss mit gesonderten Dekreten zumindest zwei theologische Gutachter für die Prüfung der vom Diener Gottes verfertigten Schriften, die ihnen vom Postulator der Causa übergeben werden, bestellen.
 


§ 2. Unter vom Diener Gottes verfertigte Schriften versteht man alle vom Diener Gottes oder über ihn von anderen veröffentlichte Werke.


§ 3. Sollte es wegen der großen Anzahl an verfertigten Schriften erforderlich sein, können sie auf die Gutachter aufgeteilt werden, vorausgesetzt, dass jede Schrift von mindestens zwei Gutachtern geprüft wird.


Art. 63 - § 1. Die Namen der theologischen Gutachter müssen geheim bleiben.


§ 2. Die theologischen Gutachter müssen allein vor dem Bischof und in Gegenwart des Schriftführers beeiden, zuverlässig ihre Aufgabe auszuführen und das Amtsgeheimnis zu wahren. 
 


§ 3. Der Eid wird protokolliert und gemeinsam mit den Ernennungsdekreten zu den Akten des Erhebungsverfahrens gelegt.


Art. 64 - § 1. Die theologischen Gutachter müssen die verfertigten Schriften des Dieners Gottes untersuchen und überprüfen, dass darin nichts enthalten ist, was gegen den Glauben und die guten Sitten verstößt. 


§ 2. Die theologischen Gutachter sollten auch unveröffentlichte Schriften des Dieners Gottes untersuchen und ihr Vota über die Abwesenheit von Elementen ausdrücken, die gegen den Glauben und die guten Sitten verstoßen. 


§ 3. Die theologischen Gutachter beschreiben in ihrem Vota auch die Personalität und die Frömmigkeit des Dieners Gottes.
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Art. 65 - § 1. Jeder theologischer Gutachter muss unabhängig und schriftlich seine Gutachten ausdrücken.


§ 2. Bei der Übergabe des Urteils an den Bischof muss der Gutachter beeiden, zuverlässig seine Aufgabe ausgeführt zu haben.


§ 3. Der Eid wird protokolliert und zu den Akten des Erhebungsverfahrens gelegt.


Art. 66 – Nach der Übung der Heilungssprechungsverfahren werden die theologischen Gutachter nicht dazu aufgerufen, über ihre Urteile auszusagen.


Art. 67 – Der Bischof legt die schriftlichen Gutachten der theologischen Gutachter oder eine Erklärung über das mögliche Fehlen veröffentlichter Schriften des Dieners Gottes zu den Akten der Ersten Sitzung des Erhebungsverfahrens. 


§ 2. Die Aufgabe der Gutachter ist die Suche und Sammlung aller noch nicht veröffentlichten Schriften des Dieners Gottes sowie aller einzelnen handgeschriebenen oder gedruckten historischen Unterlagen, die auf irgendeine Weise die Causa betreffen. 
  

Titel II

Gutachter in historischen Hilfswissenschaften und Archivkunde

(„Historische Kommission“)

Kapitel I

Gutachter


Art. 68 - § 1. In allen Causen älteren und jüngeren Datums muss der Bischof mit Dekret zumindest drei Gutachter in historischen Hilfswissenschaften und Archivkunde bestellen, welche die so genannte Historische Kommission bilden. 


§ 2. Die Aufgabe der Gutachter ist es, alle Schriften wie auch alle und einzelne handgeschriebene oder gedruckte historische Unterlagen des Dieners Gottes, die sich auf irgendeine Weise auf die Causa beziehen, zu suchen und zu sammeln. 


§ 3. Der Auftrag des Gutachters kann weder auf den Postulator oder Vizepostulator noch auf seine Mitarbeiter übertragen werden, weil die Beweise formell anhand eines Kanonisationsverfahrens gesammelt werden. 
 


Art. 69 - § 1. Der Bischof kann als Gutachter in historischen Hilfswissenschaften und Archivkunde einen Angehörigen des Instituts des geweihten Lebens, der Gesellschaft des apostolischen Lebens oder der Klerus- und/oder Laienvereinigung ernennen, denen der Diener Gottes angehörte. 
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§ 2. Diese Ernennung kann für die Konsultation der Archive des Instituts, der Gesellschaft oder der Vereinigung nützlich sein, deren Mitglied der Diener Gottes war.


Art. 70 - § 1. Die Gutachter schwören im Beisein des Bischofs und des Schriftführers der Diözese oder der Eparchie, ihren Auftrag zuverlässig zu erfüllen und das Amtsgeheimnis zu wahren. 


§. 2. Der Eid wird protokolliert und zu den Akten des Erhebungsverfahrens gelegt.


§ 3. Die Gutachter vollziehen am Ende des jeweiligen Eidformulars ihre Unterschrift. 

Kapitel II

Suche und Sammlung der urkundlichen Beweismittel

Art. 71 – Die Suche der Dokumente erfolgt in den Archiven aller Orte, an denen der Diener Gottes gelebt hat und tätig war.


Art. 72 - § 1. Eine beglaubigte Fotokopie aller unveröffentlichten Schriften und aller von den Gutachtern gesammelten Dokumente wird zu den Akten des Erhebungsverfahrens gelegt.


§ 2. Eine einfache Liste der Schriften und der aufgefundenen Dokumente während der Suche sind nicht ausreichend.

Kapitel III

Bericht der Gutachter


Art. 73 - § 1. Nach dem Abschluss der Untersuchungen und der Sammlung der unveröffentlichten Schriften und Dokumente, müssen die Gutachter einen sorgfältigen und detaillierten Bericht verfassen, der gemeinsam mit der gesammelten Dokumentation beim Bischof oder bei seinem Beauftragten eingereicht wird.

§ 2. Im Bericht müssen die Gutachter:

1. mitteilen und garantieren, dass sie ihre Aufgabe getreu erfüllt haben;

2. eine Liste der konsultierten Archive vorlegen;

3. eine Liste der gesammelten Schriften und Dokumente beilegen;

4. ein Urteil über die Authentizität und den Wert dieser Schriften und Dokumente abgeben;
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5. in Urteil über die Personalität und die Spiritualität des Dieners Gottes abgeben, die aus diesen Schriften und Dokumenten hervorgehen, ohne dabei darauf zu verzichten, irgendwelche negativen Aspekte hervorzuheben.

§ 3.
Die Gutachter müssen dem Bischof oder seinem Beauftragten über allenfalls vorhandene Hindernisse bezüglich der Causa berichten. Dieser wird wiederum dem Postulator darüber informieren, damit er diese Hindernisse beseitigen kann.


§ 4. Der Bericht wird zu den Akten des Erhebungsverfahrens gelegt.


Art. 74 – Sollten aus den unveröffentlichten Schriften des Dieners Gottes Schwierigkeiten theologischer oder moralischer Natur hervorgehen, müssen die Gutachter den Bischof oder seinen Beauftragten darüber informieren, damit dieser den theologischen Gutachtern um eine diesbezügliche Meinung bitten kann.
 


§ 75. - § 1. Der Bericht muss in solidum unterzeichnet werden, d.h. von allen Gutachtern der Historischen Kommission.


§ 2. Dies schließt jedoch nicht aus, dass in demselben Bericht verschiedene Meinungen der einzelnen Gutachter hervorgehoben werden können.

Kapitel IV

Zeugenaussage der Gutachter


Art. 76 - § 1. Die Gutachter müssen aufgerufen werden, unabhängig voneinander als Amtszeuge auszusagen.


§ 2. 
Der Gutachter erklärt mit einem Eid:

1. alle Erhebungen durchgeführt zu haben;

2. alles in Bezug auf die Causa gesammelt zu haben;

3. kein Dokument bzw. keinen Text verändert oder zerstört zu haben.


§ 3.
Den Gutachtern können andere Amtsfragen über die Personalität und das Werk des Dieners Gottes gestellt werden, die den Zweck haben, auch die negativen Elemente von einer gewissen Bedeutung in der Causa zu klären.
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Teil V

Sammlung der Zeugenbeweise

Titel I

Befragungen


Art. 77 - § 1. Causen älteren und jüngeren Datums folgen demselben Prozessverfahren.


§ 2. Die Zeugen werden erst vernommen, nachdem die Sammlung der urkundlichen Beweise abgeschlossen wurde, die im Teil IV: Sammlung der urkundlichen Beweise der vorliegenden Instruktion vorgesehen ist. Sollte jedoch die Möglichkeit besteht, dass die mündlichen Aussagen der Augenzeugen verloren gehen, ist eine Berufung auf "ne pereant probationes“  möglich, die in den Art. 82 – 84 der vorliegenden Instruktion behandelt wird.

 
Art. 78 - § 1. Das ganze bis zu diesem Zeitpunkt gesammelte Material, d.h. das dem Gesuch des Postulators beigelegt ist, die Meinungen der theologischen Gutachter und das gesammelte Material der Gutachter in historischen Hilfswissenschaften und Archivkunde, wird vom Bischof gemeinsam mit ihrem Bericht dem Kirchenanwalt übergeben.


§ 2.
Falls erforderlich, setzt der Kirchenanwalt die Befragungen für die Zeugenanhörung in Zusammenarbeit mit irgendeinem Experten auf.


§ 3.
Der Kirchenanwalt unterzeichnet die Befragungen und setzt am Ende den Ort und das Datum darunter.


Art. 79 – § 1. Die Befragungen werden so vorbereitet, dass sie Antworten anregen, welche Kenntnisse und Quellen von konkreten Fakten hervorheben.


§ 2. Die Befragungen beginnen mit den Fragen über die Identität des Zeugen und über sein Verhältnis zum Diener Gottes.
 


§ 3. Die Fragen dürfen keine Antworten eingeben, nicht verfänglich oder hinterlistig sein und auch nicht mehrere Angelegenheiten gleichzeitig betreffen. Ferner müssen sie kurz und für den Zeugen verständlich sein.


§ 4. Bei Erhebungsverfahren über die Tugenden müssen bei den Befragungen Fragen gestellt werden, die vom Zeugen präzise und spezifische Beispiele hinsichtlich der Übung der einzelnen Tugenden erfordern.

Instruktion

_________________________________________________________________________


Art. 80 - § 1. Die Fragen dürfen den Zeugen vor ihrer Aussage nicht bekannt gegeben werden.
 


§ 2. Dem Postulator bzw. dem Vizepostulator ist es gestattet, den Zeugen biografische Daten des Dieners Gottes zur Verfügung zu stellen.


Art. 81 – Bei Erhebungsverfahren über ein behauptetes Wunder muss der zuständige Bischof das vom Postulator gesammelte Material einem fachkundigen Experten übergeben, der spezifische Fragen stellen wird, die dann in die vom Kirchenanwalt vorbereiteten Befragungen eingefügt werden.

Titel II

„Damit die Beweise nicht verloren gehen („Ne pereant probationes“)


Art. 82 - § 1. Der Bischof oder sein Delegierter kann das Prinzip "ne pereant probationes" anwenden, wenn einige Zeugenbeweise von einer gewissen Bedeutung verloren gehen könnten (zum Beispiel, die dringliche Anhörung einiger alter oder kranker Zeugen).


§ 2. Laut des genannten Prinzips können diese Zeugen auch befragt werden, bevor die Sammlung der urkundlichen Beweise abgeschlossen ist.


§ 3. Für die Anhörung dieser Zeugen muss der Bischof gemäß den Vorgaben in den Art. 47-61 und Art. 86-115 der vorliegenden Instruktion vorgehen.


Art. 83 - § 1. Wenn jemand Aussagen über das Leben oder den Tod einer Person machen möchte, die Causa aber noch nicht läuft, kann er dem Bischof eine schriftliche Erklärung „ad rei perpetuam memoriam“ übergeben.


§ 2. Diese Erklärung muss vom Verfasser unterzeichnet und von einem kirchlichen oder zivilen Notar gegengezeichnet sein, um als Beweis für eine eventuelle Causa angenommen werden zu können.


§ 3. Der Bischof muss die Erklärung an einem sicheren Ort der diözesanen oder eparchialen Kurie aufbewahren.


Art. 84. – Der Verfasser der Erklärung „ad rei perpetuam memoriam“ muss zur Aussage in einem allenfalls stattfindenden diözesanen oder eparchialen Erhebungsverfahren vorgeladen werden.
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Titel III

Vorladungen zu den Sitzungen


Art. 85 - § 1. Der Ort und die Uhrzeit der Sitzungen werden zeitgerecht dem Kirchenanwalt, dem Notar oder dem Hilfsnotar und den zur Aussage aufgerufenen Zeugen mitgeteilt.


§ 2. Die vom Bischof oder seinem Delegierten unterzeichnete und entsprechend in den Prozessakten protokollierte Einladung erfolgt entweder durch eine Vorladung oder in einer anderen sicheren Form.


§ 3. Die Einberufenen müssen erscheinen und bei Verhinderung dem Bischof oder seinem Delegierten den Grund für ihre Abwesenheit bekannt geben.

Titel IV

Erste Sitzung oder Eröffnungssitzung des Erhebungsverfahrens
Kapitel I

Teilnehmer


Art. 86 - § 1. Den Vorsitz bei der Ersten Sitzung des Erhebungsverfahrens, die für die Eide aller Offiziale des Erhebungsverfahrens stattfindet, hat der Bischof der Diözese oder der Eparchie.


§ 2. Aus berechtigten Gründen kann mit einem Dekret auch ein Priester als  Vertreter des Bischofs bestellt werden.


§ 3. Die Erste Sitzung kann unter Teilnahme der Gläubigen stattfinden.


Art. 87 - § 1. Alle Offiziale, d.h. der Bischöfliche Delegierte, der Rechtsvertreter, der Notar und die Hilfsnotare und, im Falle eines Erhebungsverfahrens über einen behaupteten wunderbaren Vorfall, der eigens vom Bischof bestellte Gutachter, müssen an der Ersten Sitzung teilnehmen.
 


§ 2. Während der Ersten Sitzung müssen sie gemeinsam mit dem  
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Bischof der Diözese oder der Eparchie und dem Postulator und/oder dem Vizepostulator der Causa beeidigen, ihre Aufgabe getreu zu erfüllen und das Amtsgeheimnis zu wahren.


Art. 88 – In und außerhalb von Kirchen ist es sehr wichtig, dass keinerlei Tätigkeit stattfindet, welche die Gläubigen fälschlicher Weise in den Glauben verleitet, dass die Einleitung des Erhebungsverfahrens notgedrungen zur Seligsprechung und Kanonisierung des Dieners Gottes führt (z.B. liturgische Feiern oder Lobgesänge zu Ehren des Dieners Gottes, usw.).

Kapitel II

Akten der Ersten Sitzung


Art. 89 – Den Akten der Ersten Sitzung müssen die Akten der bereits abgeschlossenen Causa und das ganze bereits gesammelte Material hinzugefügt werden, und zwar:

1. 
das allenfalls vorhandene Reskript der Zuständigkeitsübertragung;

2. 
die gesamte beim Bischof eingereichte Dokumentation zum Nachweis für den Ruf der Heiligkeit oder des Martyriums und der Zeichen, die der Diener Gottes genossen hat;

3. 
das Ernennungsmandat des Postulators und/oder des Vizepostulators;
 

4.
das Gesuch des Postulators mit dem von Punkt 10 der „Normae servandae“ vorgeschriebenen Material;

5.
die allenfalls vorhandene Erklärung über besondere Gründe für die Verzögerung des Causabeginns;

6.
die Meinung der anderen Bischöfe über die Opportunität der Causa;

7. 
das Edikt des Bischofs;

8.
das Unbedenklichkeitsschreiben des Heiligen Stuhls;

9.
die Ernennungsdekrete der Erhebungsoffizialen;
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10. die schriftlichen Meinungen der theologischen Gutachter oder die Erklärung über das Bestehen veröffentlichter Schriften;
 

11. das von den Gutachtern in historischen Hilfswissenschaften und Archivkunde gesammelte Material mit ihren Berichten.



Kapitel III

Notar der Ersten Sitzung


Art. 90 - § 1. Der Notar der Ersten Sitzung wird nicht gleichzeitig mit dem Notar und dem Hilfsnotar des Erhebungsverfahrens bestellt.


§ 2. Da niemand seine eigene Rechtshandlung für wirksam erklären kann, wird die Bestellung des Notars der Ersten Sitzung normalerweise vom Schriftführer der Diözese oder der Eparchie des Erhebungsverfahrens vorgenommen.
 

Titel V

Teilnahme des Kirchenanwalts


Art. 91. – § 1. Wie von seiner spezifischen Funktion als Hüter des Gemeinwohls bei sehr bedeutenden Causen erwartet wird, muss der Kirchenanwalt aktiv und methodisch, ständig und mit direkter Zusammenarbeit mit dem Bischöflichen Delegierten physisch an allen einzelnen Sitzungen des Erhebungsverfahrens teilnehmen.
           
§ 2. Der Kirchenanwalt kann dem Bischöflichen Delegierten spezifische Fragen an die Zeugen anraten, die für die eingehendere Untersuchung des Falles erforderlich und nützlich sind.

             
§ 3. Eine Abwesenheit des Kirchenanwalts, die nur aus gewichtigen Gründen möglich ist, muss aus den Akten der betreffenden Erhebungssitzung hervorgehen.
              § 4. Der Kirchenanwalt muss die Akten der Sitzungen, in denen er abwesend war, lesen und dem Bischof oder seinem Delegierten eventuelle Schwierigkeiten, die bei der Fortsetzung des Erhebungsverfahrens aufzuklären sind, anzeigen.
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Titel VI

Teilnahme des ärztlichen Gutachters

Art. 92. - § 1. Für die Einleitung des Erhebungsverfahrens über eine behauptete wunderbare Heilung muss der ärztliche Gutachter während der Ersten Sitzung des Erhebungsverfahrens beeiden, seine Aufgabe getreu auszuführen und das Amtsgeheimnis zu wahren.

              § 2. Ferner muss er in direkter Zusammenarbeit mit dem Bischöflichen Delegierten an allen Sitzungen teilnehmen und dem Delegierten gegebenenfalls spezifische Fragen an die Zeugen anraten, die nützlich für die eingehendere Untersuchung des Falls sind.

              § 3. Sollte der Gutachter es für angemessen erachten, spezifische Fragen an einen bereits befragten Zeugen zu stellen, wird empfohlen, den Zeugen zu einer neuen Zeugenbefragung vorzuladen.

              § 4. Eine Abwesenheit des Gutachters von den Sitzungen kann nur durch gewichtige Gründe motiviert werden, die protokolliert und zu den Akten der betreffenden Sitzung des Erhebungsverfahrens gelegt werden.


Art. 93. - § 1. Es wird empfohlen, dass der ärztliche Gutachter im Hinblick auf die Prüfung des behaupteten Wunders bei der Kongregation die für Selig- und Heiligsprechungsprozesse einen Bericht abfasst.

              § 2. Im Bericht spricht er eine Meinung über die fachliche Kompetenz der ärztlichen und technischen Zeugen aus.
              § 3. Der Bericht muss dem Schreiben beigelegt werden, den der Bischof oder sein Delegierter bei dem Präfekt der Kongregation einreicht.

 

Titel VII

Teilnahme des Postulators und/oder Vizepostulators

Art. 94. – Unter Berücksichtigung der ständigen Rechtssprechung der Kongregation, darf der Postulator und/oder Vizepostulator nicht an den Sitzungen für die Befragung der Zeugen teilnehmen.


Art. 95. - § 1. Nach der Offenlegung der Akten des Erhebungsverfahrens muss dem Postulator die Möglichkeit eingeräumt werden, in die Zeugenaussagen und Dokumentation Einsicht zu nehmen.
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§ 2. Der Postulator muss den Bischof oder seinen Delegierten gegebenenfalls auffordern, die Beweise mit neuen Zeugen und/oder neuer Dokumentation zu vervollständigen.

Titel VIII

Zeugen und ihre Aussagen
Kapitel I
Wer kann Zeuge sein?

Art. 96. – Bei Erhebungsverfahren werden folgende Zeugen für die Aussage geladen:


1. beigezogene Zeugen, d.h. die vom Postulator im Gesuch angegeben wurden;


2.  Zeugen ex officio, insbesondere, wenn sie gegen die Causa sprechen;


3.  gegenständliche Zeugen, d.h. die von Zeugen während ihren Aussagen genannt wurden;


4.  Gutachter in historischen Hilfswissenschaften und Archivkunde als Zeugen ex officio;


5.  bei Erhebungsverfahren über eine behauptete wunderbare Heilung auch Ärzte, die den Geheilten behandelt haben, und ärztliche Gutachter ab inspectione.


Art. 97. – Der Bischof oder sein Delegierter kann eine zu große Anzahl an Zeugen einschränken.


Art. 98. - § 1. Um die heroischen Tugenden oder das Martyrium des Dieners Gottes in Causen jüngeren Datums nachzuweisen, bedarf es Augenzeugen (de visu), d.h. sie müssen den Diener Gottes direkt und unmittelbar gekannt haben. Es werden daher vor allem Blutsverwandte und Verwandte als Zeugen vorgeladen.

           
§ 2. Mit den Augenzeugen können auch andere Zeugen geladen werden, die Informationen über den Diener Gottes von Personen erhalten haben, die direkten und unmittelbaren Kontakt mit ihm gehabt haben (de auditu a videntibus).

              § 3. Nicht vorgesehen ist die Befragung von Zeugen, die Informationen über
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den Diener Gottes von Personen erhalten haben, die wiederum nur davon gehört haben (de auditu ab audientibus).

Art. 99. – § 1. Alle Zeugen müssen glaubwürdig sein.

         
§ 2. Die Zeugen sind durch den Eid, den sie vor ihrer Aussage ablegen, verpflichtet, die Wahrheit zu sagen und das Amtsgeheimnis zu wahren.


Art. 100. – Um die heroischen Tugenden oder das Martyrium und den Ruf der Heiligkeit und der Zeichen eines Dieners Gottes zu prüfen, der irgendeinem Institut des geweihten Lebens, irgendeiner Gesellschaft des apostolischen Lebens oder Klerus- und/oder Laienvereinigung angehört hat, müssen die beigezogenen Zeugen größtenteils Außenstehende sein, es sei denn, dass dies aufgrund des besonderen Lebens des Dieners Gottes nicht möglich ist (z.B. Eremiten- oder Klausurleben).

 

Kapitel II
Wer kann nicht Zeuge sein?

Art. 101. – § 1. Priester, die durch die sakramentale Beichte Kenntnis über die Fakten erworben haben, dürfen nicht als Zeuge zugelassen werden.

            
§ 2. Nicht zugelassen sind die gewöhnlichen Beichtväter oder Spirituale des Dieners Gottes für die Aussage über alle Fakten, die sie vom Diener Gottes in Ausübung der Seelsorge außerhalb der sakramentalen Beichte erfahren haben.


Art. 102 – Der Postulator oder Vizepostulator der Causa darf im Zeitraum seiner Ausgabenausführung nicht als Zeuge vorgeladen werden.

 

Kapitel III

Mündliche Zeugenaussagen

Art. 103. – § 1. Der Zeuge muss über konkrete Fakten berichten und, bei Erhebungen über die Tugenden, präzise Beispiele über ihre heroische Übung beibringen.
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§ 2. Der Zeuge muss die Quelle seiner Kenntnisse über die Fakten, die Gegenstand seiner Zeugenaussage sind, mitteilen; anderenfalls ist seine Zeugenaussage nichtig.

              § 3. Am Ende der Befragung muss jeder Zeuge seine Aussage durch einen Eid bestätigen und zusammen mit dem Bischof oder seinem Delegierten, dem Kirchenanwalt und dem Notar die Akten der Zeugenaussage am Fuß unterzeichnen.


Art. 104. – § 1. Falls erforderlich oder angemessen, können während des Erhebungsverfahrens jederzeit andere Zeugen vorgeladen werden.

            
§ 2. Wenn ein beigezogener Zeuge oder ein Zeuge ex officio nicht befragt wurde, müssen die Gründe dafür in einem Dokument protokolliert werden, das dann den Akten der betreffenden Sitzung des Erhebungsverfahrens beizulegen ist.

 

Kapitel IV

Schriftliche Erklärungen der Zeugen

Art. 105. – § 1. Wenn der Zeuge eine schriftliche Erklärung sowohl während seiner mündlichen Zeugenaussage als auch außerhalb derselben abgeben möchte, kann dies der Bischof oder sein Delegierter genehmigen.

              § 2. Derselbe Zeuge muss die Zeugenaussage unterzeichnen und unter Eid erklären, der Autor zu sein und die Wahrheit berichtet zu haben.

          
§ 3. Die schriftliche Erklärung muss zu den Akten des Erhebungsverfahrens gelegt werden.


Art. 106. – Die schriftliche Erklärung ersetzt nicht die mündliche Zeugenaussage des Autors der Erklärung.

 

Kapitel V

Zeugenaussagen der behandelnden Ärzte

Art. 107. – § 1. Wenn bei Erhebungsverfahren über eine behauptete wunderbare Heilung, die behandelnden Ärzte des Geheilten ihre Aussage verweigern, können sie, wenn möglich, unter Eid einen schriftlichen Bericht über die Krankheit und ihren Verlauf verfassen.

Instruktion

_________________________________________________________________________

            
§ 2. Dieser Bericht wird zu den Akten des Erhebungsverfahrens gelegt.


Art. 108. – § 1. Wenn sich bei einem Erhebungsverfahren über eine wunderbare Heilung die behandelnden Ärzte eines Geheilten weigern, einen schriftlichen Bericht über die Krankheit und über ihren Verlauf zu verfassen, kann der Bischof oder sein Delegierter mit einem Dekret eine Person – vorzugsweise einen Experten in Medizin – bestellen, damit dieser die Zeugenaussagen der besagten Ärzte aufnimmt.

              § 2. Die vermittelnde Person muss beeiden, getreu seine Aufgabe auszuführen und das Amtsgeheimnis zu wahren.

              § 3. Der Eid muss protokolliert und den Akten des Erhebungsverfahrens beigefügt werden.

              § 4. Nach der Zeugenaussage der oben genannten behandelnden Ärzte, wird die vermittelnde Person vom Bischof oder seinem Delegierten mit Beistand des Kirchenanwalts, des Notars und des ärztlichen Gutachters vernommen.

 

Kapitel VI
Ärztliche Gutachter „ab inspectione“

Art. 109. – § 1. Wenn der Geheilte noch am Leben ist, muss er unabhängig von zwei ärztlichen Gutachtern, den so genannten Gutachtern ab inspectione, untersucht werden. 

              § 2. Diese müssen eigens mit einem Dekret des Bischofs oder seines Delegierten bestellt werden.

              § 3. Sie müssen beeiden, getreu ihre Aufgabe zu erfüllen und das Amtsgeheimnis zu wahren.

              § 4. Die Bestellungsdekrete und ihr protokollierter Eid muss zu den Akten des Erhebungsverfahrens gelegt werden.


Art. 110. – § 1. Die beiden Gutachter ab inspectione dürfen nur mit allen klinischen und technischen Mitteln den aktuellen Gesundheitszustand des Geheilten mit einem besonderen Bezug auf die Pathologie überprüfen, an der er geheilt ist, um den aktuellen Gesundheitszustand des Geheilten und die Dauer der Symptomfreiheit festzustellen.

          
§ 2. Ihre unabhängig voneinander verfassten schriftlichen Meinungen werden dem Bischof oder seinem Delegierten übergeben und zu den Akten des Erhebungsverfahrens gelegt.

              § 3. Diese Gutachter müssen zur Aussage als Amtszeugen vorgeladen werden.
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Titel IX

Verwendung eines Registriergeräts und eines Computers

Art. 111. – § 1. Wenn ein Registriergerät zur Aufnahme der Zeugenaussagen während den Sitzungen des Erhebungsverfahrens verwendet werden soll, müssen alle Antworten der Zeugen übertragen und, wenn möglich, von den Zeugen unterzeichnet werden.

           
§ 2. Am Ende der Prüfung muss der Zeuge seine vom Registriergerät aufgenommene Aussage anhören, um Ergänzungen, Streichungen, Korrekturen und/oder Änderungen an seiner Zeugenaussage vornehmen zu können.

             
§ 3. Der Zeuge muss mit seiner Unterschrift bestätigen, das Recht, Änderungen an seiner Zeugenaussage vorzunehmen, geltend gemacht zu haben.


Art. 112. – Für die Sammlung der Zeugenaufnahme während den Sitzungen des Erhebungsverfahrens kann auch ein Computer verwendet werden.


Art. 113. – Der Computer kann auch zur Abfassung der Originalakten des Erhebungsverfahrens, der so genannten Archetypen, benutzt werden.

 

Titel X

Verfahrensweise für die Zeugenbefragung mit Amtshilfeersuchen
Kapitel I

Zeugenbefragung

Art. 114. – § 1. Wenn die Befragung von Zeugen erforderlich ist, die in einer anderen Diözese oder Eparchie ansässig sind und nicht in die Diözese oder Eparchie des Erhebungsverfahrens überführt werden können, sendet der Bischof a quo dem Bischof ad quem ein Schreiben mit den Namen und den Adressen der Zeugen, dem er eine Kopie der vom Kirchenanwalt vorbereiteten Fragen beilegt, um eine Zeugenbefragung mit Amtshilfeersuchen ansuchen zu können.
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§ 2. Der Bischof ad quem muss gemäß den Normae servandae und der vorliegenden Instruktion vorgehen.

             
§ 3. Die Zeugen müssen vom Bischof oder von seinem Delegierten, vom  Kirchenanwalt und vom Notar gemäß der Kanones für Heiligsprechungen vernommen werden.


Art. 115. – § 1. Falls zweckmäßig, können sich der Bischof oder sein Delegierter, der Kirchenanwalt und der Notar der Causa in die Diözese oder Eparchie ad quem begeben, um die dort ansässigen Zeugen nach schriftlicher Genehmigung des Bischofs ad quem, in dessen Diözese oder Eparchie die Zeugen ansässig sind, zu befragen.
           
§ 2. Das Genehmigungsschreiben muss zu den Akten des Erhebungsverfahrens gelegt werden.
 

Kapitel II
Aufbewahrung und Einreichung der Akten

Art. 116. – § 1. Die verschlossenen und mit dem Siegel des Bischofs oder seines Delegierten versehenen Originalakten (Archetypen) der Zeugenbefragung mit Amtshilfeersuchen, müssen im Archiv der Diözese oder Eparchie aufbewahrt werden, in der die Amtshilfeersuchen eingeleitet wurde.

              § 2. Eine Kopie dieser Akten, die gemäß Nr. 29 - 30 der Normae servandae verfasst wurden, wird dem Bischof a quo, in einem geschlossenen und versiegelten Umschlag zugesendet.
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Teil VI

Abschluss des Erhebungsverfahrens
Titel I
“Declaratio super non cultu“

Art. 117. – § 1. Gemäß den Anordnungen von Papst Urban VIII. ist es verboten, dass ein Diener Gottes ohne vorhergehende Genehmigung des Heiligen Stuhls Gegenstand einer öffentlichen Kirchenverehrung ist.

              § 2. Diese Anordnungen verbieten in keiner Weise die persönliche Verehrung des Dieners Gottes und die spontane Verbreitung seines Rufes der Heiligkeit oder des Martyriums und der Zeichen.


Art. 118. – § 1. Vor dem Abschluss des Erhebungsverfahrens muss der Bischof oder sein Delegierter in Übereinstimmung mit den oben genannten Anordnungen sicherstellen, dass der Diener Gottes nicht Gegenstand einer widerrechtlichen Verehrung ist.

            
§ 2. Zu diesem Zweck müssen der Bischof oder sein Delegierter, der Kirchenanwalt und der Notar der Causa das Grab des Dieners Gottes, die Kammer in der er wohnte und/oder starb und sonstige Orte überprüfen, an denen Zeichen von widerrechtlicher Verehrung auffindbar sein könnten.

             
§ 3. Über das Ergebnis der Überprüfung verfasst der Notar einen Bericht, der zu den Akten des Erhebungsverfahrens gelegt wird.


Art. 119. – § 1. Wenn keine Verehrungsmissbräuche festgestellt werden, verfasst der Bischof oder sein Delegierter die „Declaratio super non cultu“, d.h. die Erklärung, in der bestätigt wird, dass die Dekrete Urbans VIII. eingehalten wurden.

             
§ 2. Die Erklärung wird den Akten des Erhebungsverfahrens beigelegt.
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Titel II

Offenlegung der Akten

Art. 120. – § 1. Nachdem alle urkundlichen und Zeugenbeweise gesammelt wurden, muss der Bischof oder sein Delegierter mit einem Dekret die Offenlegung der Akten des Erhebungsverfahrens vornehmen.

             
§ 2. Im protokollierten und zu den Akten gelegten Offenlegungsdekret erklärt der Bischof oder sein Delegierter seine Entscheidung, das Erhebungsverfahren endgültig abzuschließen.


Art. 121. – § 1. Bei Heiligsprechungsverfahren besteht die Offenlegung der originalen Akten des Erhebungsverfahrens (Archetypen) darin, dass sie dem Kirchenanwalt zugänglich gemacht werden. Dieser hat das Recht und die Pflicht ex officio, sie zu prüfen.
              § 2. Falls der Kirchenanwalt es als erforderlich und angemessen erachtet, wird er weitere Untersuchungen fordern.


Art. 122. – § 1. Im Offenlegungsdekret wird ferner nur dem Postulator und/oder Vizepostulator die Möglichkeit eingeräumt, die Verfahrensakten zu prüfen. Dieser bzw. diese müssen strengste Zurückhaltung über den Inhalt der Akten wahren, da sie dem Untersuchungsgeheimnis unterliegen.

              § 2. Der Postulator und/oder Vizepostulator kann dem Bischof oder seinem Delegierten die etwaige Integration der Beweise mit einer Befragung von neuen Zeugen und/oder der Sammlung von weiterer Dokumentation empfehlen.


Art. 123. – Die vom Kirchenanwalt und vom Postulator und/oder Vizepostulator durchgeführte Prüfung der Akten muss protokolliert und die betreffende Dokumentation zu den Akten des Erhebungsverfahrens gelegt werden.

 

Titel III

Übersetzung der Akten

Art. 124. – § 1. Sollte eine Übersetzung der originalen Akten des Erhebungsverfahrens und demzufolge der Zeugenaussagen und der Dokumentation in einer in der Kongregation 
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zulässigen Sprache erforderlich sein, wird der Bischof oder sein Delegierter mit einem Dekret einen Übersetzer für diese Aufgabe bestellen.

          
§ 2. Der Übersetzer beeidet, seine Aufgabe getreu auszuführen und das Amtsgeheimnis zu wahren.

              § 3. Der Eid ist zu protokollieren und das betreffende Dokument den Akten des Erhebungsverfahrens beizulegen.


Art. 125. – § 1. Der Bischof oder sein Delegierter kann gegebenenfalls die Übersetzung während der Untersuchungsphase der Causa gestatten.

               § 2. Die Übersetzung der Originalakten wird vom Bischof oder seinem Delegierten und vom Kirchenanwalt als authentisch erklärt.

               § 
3.  Es werden zwei Kopien der Aktenübersetzung angefertigt.

               § 4. Die beiden Kopien werden der Kollation unterzogen und miteinander verglichen.


Art. 126. – § 1. Eine Kopie der Übersetzung der Akten des Erhebungsverfahrens wird gemeinsam mit den Akten in Originalsprache (Archetyp) in der diözesanen oder eparchialen Kurie aufbewahrt.

              § 2. Die beiden Kopien der Übersetzung der Akten des Erhebungsverfahrens sind bei der Kongregation einzureichen.


Art. 127. – Die in der Kongregation zulässigen Sprachen für die Untersuchung der Causen sind: Latein, Französisch, Englisch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch.

 

Titel IV

Gleichlautende Abschrift der Originalakten

Art. 128. – Alle Originalakten des diözesanen oder eparchialen Erhebungsverfahrens bilden den Archetyp.

Art. 129. – § 1. Nach Vervollständigung der Untersuchungsakten des Erhebungsverfahrens ordnet der Bischof oder sein Delegierter die Anfertigung einer gleichlautenden Kopie der Originalakten an, außer wenn er wegen nachgewiesenen Gründen die Erlaubnis erteilt hat, dass diese während der Untersuchungsphase der Causa angefertigt werden können.

           
§ 2. Die gleichlautende Kopie der Originalakten wird Transumpt genannt.
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Art. 130. – § 1. Für die Anfertigung des Transumpts bestellt der Bischof oder sein Delegierter den Kopisten.

              § 2. Der Kopist muss beeiden, getreu seine Aufgabe zu erfüllen und das Amtsgeheimnis zu wahren.

              § 3. Der Eid ist zu protokollieren und das betreffende Dokument zu den Akten des Erhebungsverfahrens zu legen.


Art. 131. – § 1. Wenn die Originalakten des Erhebungsverfahrens (Archetyp) von Hand oder mit Schreibmaschine vom Notar übertragen wurden, kann der Kopist eine Fotokopie (Transumpt) machen. 
              § 2. Wenn während des Erhebungsverfahrens der Computer benutzt wurde, muss nur eine Kopie ausgedruckt werden (Archetyp), von der dann der Kopist eine Kopie machen wird (Transumpt).

Art. 132. – § 1. Nachdem der Kopist das endgültige Transumpt angefertigt hat, legt er es dem Bischof oder seinem Delegierten vor.

             
§ 2. Der Kopist beeidet, seinen Auftrag getreu ausgeführt zu haben.

              § 3. Der Eid muss protokolliert werden und das betreffende Dokument zu den Akten der eigens gehaltenen Sitzung für die Übergabe des Transumpts gelegt werden.

Art. 133. – Allgemeine Behauptungen zur Bestätigung der Sorgfalt des Kopisten bei der Durchführung seines Auftrags sind nicht ausreichend.

 

Titel V

Kollation und Vergleich der Akten
(“Collatio et Auscultatio”)


Art. 134. – § 1. Nach der Übergabe des Transumpts an den Bischof oder an seinen Delegierten wird kontrolliert, ob alle Seiten des Archetyps und des Transumpts dieselbe Reihenfolge aufweisen (Collatio).

              § 2. Gleichzeitig wird das Transumpt mit dem Archetyp verglichen, um zu prüfen, ob der Inhalt des Transumpts völlig mit dem des Archetyps übereinstimmt (Auscultatio).

              § 3. Im Beisein des Bischofs oder seines Delegierten, des Kirchenanwalts und des Notars, können die Kollation und der Vergleich des Transumpts mit dem Archetyp durch eine sorgfältige Kontrolle des Transumpts vonseiten des Kopisten erfolgen.
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Art. 135. – § 1. Der Notar beglaubigt die Übereinstimmung des Transumpts mit dem Archetyp.

             
§ 2. Am Ende jeder Seite muss der Archetyp und das Transumpt als Garantie für den regulären Ablauf dieser Handlungen mit dem Stempel und dem Namenszeichen des Notars oder eines Hilfsnotars versehen werden.

             
§ 3. Die einzelnen, eigens für die Kollation und den Vergleich abgehaltenen Sitzungen sind zu protokollieren.


Art. 136. – Allgemeine Versicherungen vonseiten des Bischofs oder seines Delegierten, welche die Durchführung der Kollation und den Vergleich der Akten des Erhebungsverfahrens bestätigen, sind nicht ausreichend.


Art. 137. – § 1. Nach der Kollation und dem Vergleich des Transumpts mit dem Archetyp, muss der Kopist eine zweite gleichlautende Kopie, die Copia Publica, abfassen.

            
§ 2. Zur Abfassung der Copia Publica genügt eine Fotokopie des Transumpts mit dem Stempel und den Namenszeichen des Notars, die bereits auf jeder Seite vorhanden sind.

 

Titel VI

Überbringer
 
Art. 138. – § 1. Der Bischof oder sein Delegierter müssen mit einem Dekret den Überbringer, d.h. den beauftragten Offizial für die Einreichung der Akten über das diözesane oder eparchiale Erhebungsverfahren bei der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse bestellen.

              § 2. Nachfolgende Ermittlungsakten werden in der Kongregation eingereicht: das Transumpt, die Copia Publica, eine Kopie veröffentlichten Schriften des Dieners Gottes und nach deren eingehender Prüfung durch theologische Gutachter deren entsprechenden Vota zu diesen Schriften.

              § 3. Wenn die Übersetzung der Akten des Erhebungsverfahrens bereits durchgeführt wurde, werden bei der Kongregation auch zwei Kopien der übersetzten Akten eingereicht.

              § 4. Die Schriften des Dieners Gottes und die von den Gutachtern in historischen Hilfswissenschaften und Archivkunde gesammelten Dokumentation können bei der Kongregation in Originalsprache eingereicht werden.
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§ 5. Die Vota der theologischen Gutachter müssen in eine von der Kongregation zulässigen Sprache übersetzt werden.


Art. 139. – Der Überbringer kann auch der Postulator oder der Vizepostulator sein, insofern er entsprechend für diese Aufgabe bestellt wurde.


Art. 140. – Die Akten des Erhebungsverfahrens sind bei der Kongregation auf sicherem Wege (z.B. von Hand, über die Diplomatenpost des Heiligen Stuhls, usw.) einzureichen.

 

Titel VII

Letzte Sitzung oder Abschlusssitzung des Erhebungsverfahrens
 

Kapitel I
Letzte Sitzung im Allgemeinen

Art. 141. – Vor dem endgültigen Abschluss des Erhebungsverfahrens kann der Bischof der Diözese oder der Eparchie gemäß den Vorgaben im Art. 1-5 des Anhangs zur vorliegenden Instruktion die kanonische Anerkennung der sterblichen Überreste des Dieners Gottes vornehmen.

Art. 142. – Nach der Fertigstellung der Untersuchungshandlungen, der Umschreibung aller Originalakten (Archetyp) und die Erstellung von zwei Kopien des Archetyps (Transumpt und Copia Publica) wird das Erhebungsverfahren mit der Vollziehung der Letzten Sitzung endgültig abgeschlossen.


Art. 143. – § 1. Der Bischof der Diözese oder der Eparchie sitzt der Letzten Sitzung vor.

              § 2. Aus berechtigten Gründen kann er mit einem Dekret einen Priester als  Vertreter ernennen.

              § 3. Die Letzte Sitzung kann unter Teilnahme der Gläubigen stattfinden.

              § 4. Es ist sehr wichtig, dass keinerlei Tätigkeit stattfindet, welche die Gläubigen fälschlicher Weise in den Glauben verleitet, dass der Abschluss des Erhebungsverfahrens notgedrungen zur Seligsprechung und Kanonisierung des Dieners Gottes führt.
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Kapitel II
Akten der Letzten Sitzung
Art. 144. – § 1. In der Letzten Sitzung oder Abschlusssitzung des Erhebungsverfahrens:

1.  
erklärt der Bischof mit einem den Akten beizulegenden Dekret das Erhebungsverfahren für endgültig abgeschlossen;

2. 
beeidet der Überbringer, getreu seinen Auftrag zu erfüllen;

3.  
beeiden der Bischof, der Bischöfliche Delegierte, der Kirchenanwalt, der Notar und der Postulator und/oder Vizepostulator der Causa unabhängig voneinander, ihren Auftrag getreu erfüllt zu haben und das Amtsgeheimnis zu wahren.

             
§ 2. werden die Eide protokolliert und die betreffenden Dokumente zu den Akten gelegt.


Art. 145. – § 1. Bevor die Umschläge mit dem Archetyp, dem Transumpt und der Copia Publica geschlossen werden, ordnet der Bischof an, dass ihnen das Protokoll der Letzen Sitzung beigelegt wird.

              § 2. Der Bischof verordnet, dass der Umschlag des Archetyps geschlossen, versiegelt und an einem sicheren Ort des Diözesan- oder Eparchiearchivs aufbewahrt wird.

              § 3. Wenn möglich, wird den Originalakten von allen gegebenenfalls stattgefundenen Erhebungsverfahren für Heiligsprechungen ein Sektor im Diözesan- oder Eparchiearchiv vorbehalten.

              § 4. Zuletzt verordnet er, dass die Umschläge des Transumpts und der Copia Publica verschlossen, versiegelt und an die Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungen gesendet werden.

 

Titel VIII

Abschließende Handlungen
 

Kapitel I

Äußere Beschriftung

Art. 146. – § 1. Die Umschläge mit dem Transumpt und der Copia Publica werden verschlossen und mit dem Siegel des Bischofs der Diözese oder der Eparchie versehen, um ihre effektive Verschließung zu gewährleisten und zu garantieren, dass die Akten nicht verfälscht wurden.
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              § 2. Der Bischof oder sein Delegierter versieht jeden Umschlag mit einer Beschriftung an der Außenseite, d.h. mit der Erklärung, in der er den Inhalt des Umschlags beschreibt und den sicheren und endgültigen Abschluss des Erhebungsverfahrens bestätigt.

              § 3. Die Erklärung muss vom Bischof oder von seinem Delegierten und vom Notar des Erhebungsverfahrens unterzeichnet und mit dem Stempel des Notars versehen werden.

 

Kapitel II
Schreiben der Offiziale des Erhebungsverfahrens

Art. 147. – § 1. Der Vorsitzende des Erhebungsverfahrens (der Bischof oder sein Delegierter) übergeben dem Überbringer mit den Umschlägen ein verschlossenes und versiegeltes Kuvert mit dem Brief an den Präfekten der Kongregation für Selig- und Heiligsprechungsprozesse.

              
§ 2. In diesem Schreiben muss er sich über die Glaubwürdigkeit der Zeugen und über die Rechtmäßigkeit der Akten des Erhebungsverfahrens aussprechen.

              § 3. Er muss Bemerkungen und Beanstandungen erheben, die er für die Untersuchung der Causa während der römischen Phase als nützlich erachtet.


Art. 148. – Für die Untersuchung der Causa während der römischen Phase wäre es ebenso nützlich, dass auch der Kirchenanwalt an den Präfekten ein Schreiben mit den wichtigsten Beanstandungen sendet, das dem des Bischofs oder seines Delegierten beigelegt wird.


Art. 149. – Bei einem Erhebungsverfahren über eine behauptete wunderbare Heilung wird empfohlen, dass der ärztliche Gutachter einen Bericht über den Befragungsverlauf der ärztlichen Zeugen des Erhebungsverfahrens verfasst, der den anderen Schreiben beigelegt wird.

 

Kapitel III

Schlusserklärung

Art. 150. – Der Umschlag mit den Briefen enthält auch die Schlusserklärung, d.h. eine Erklärung auf einem Blatt mit Briefkopf, in welcher der Bischof den Inhalt der Umschläge bestätigen und den erfolgten Abschluss des Erhebungsverfahrens erklärt.
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ANHANG
Kanonische Anerkennung
der sterblichen Überreste eines Dieners Gottes


Titel I
Authentizität

Art. 1. – § 1. Laut der alteingesessenen Tradition der Kirche sind Reliquien von Heiligen und Seligen Verehrungsgegenstände und ihre Gräber Pilgerziele.

             
§ 2. Die Entscheidung bezüglich Authentizität und Aufbewahrung der Reliquien steht der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse zu.

              
§ 3. Die Regelung der Verehrung von heiligen Reliquien obliegt der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung.


Art. 2. – § 1. Es muss sichergestellt werden, dass die sterblichen Überreste eines Dieners Gottes, dessen Causa läuft, authentisch ist.

             
§ 2. Zuständig für die kanonische Anerkennung der sterblichen Überreste des Dieners Gottes, d.h. für die Anerkennung ihrer Authentizität, ist der Bischof der Diözese oder Eparchie, in der die sterblichen Überreste aufbewahrt werden.


Art. 3. – In Anbetracht der verfestigten Praxis, steht dem zuständigen Bischof  die kanonische Anerkennung der sterblichen Überreste des Dieners Gottes zu.


Art. 4. – § 1. Für die kanonische Anerkennung muss der zuständige Bischof bei der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse um Anweisungen ansuchen.

       
§ 2. Im Schreiben gibt er den genauen Ort an, an dem die sterblichen Überreste des Dieners Gottes (Ort, Name der Kirche, Kapelle, öffentlicher oder privater Friedhof, usw.) aufbewahrt werden.

             
§ 3. Wenn eine Übertragung durchgeführt werden muss, ist auch der Plan des neuen Bestattungsorts des Dieners Gottes beizufügen.


Art. 5. – Vor irgendwelchen Tätigkeiten an den sterblichen Überresten eines 
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Dieners Gottes müssen die Autoritäten der Diözese oder der Eparchie die erforderlichen Genehmigungen vom örtlichen Zivilgericht einholen.

 

Titel II
Aufbewahrung

Art. 6. – § 1. Für die bestmögliche Erhaltung der Reliquie eines Seligen oder Heiligen kann eine besondere Behandlung erforderlich sein.

              
§ 2. Der zuständige Bischof ersucht bei der Kongregation um die Genehmigung für die Behandlung an.

              
§ 3. Im Schreiben gibt er den genauen Ort an, an dem die Reliquien oder die sterblichen Überreste aufbewahrt sind, den Grund für diese Behandlung und die Art der Tätigkeiten, die durchgeführt werden sollen.

 

Titel III
Vorbereitung der Reliquie

Art. 7. – § 1. Angesichts der Seligsprechung oder Kanonisierung muss der Bischof, der Reliquien der sterblichen Überreste des Verehrten oder Seligen behandeln will, die Genehmigung der Kongregation einholen.

             
§ 2. Da die päpstliche Verleihung des Titels Ehrwürdig keinerlei Verehrungszugeständnis nach sich zieht, muss der Bischof vor der Seligsprechung dafür sorgen, dass jegliches öffentliches kirchliches Verehrungszeichen sorgfältig vermieden wird.


Art. 8. – Die Vorbereitung dieser Reliquien und die Ausstellung der Authentizitätszertifikate steht dem Postulator der Causa zu.

 

Titel IV

Übertragung

Art. 9. – § 1. Um die Reliquien eines Seligen oder die sterblichen Überreste eines Dieners Gottes besser für die Verehrung seitens des Gottesvolkes zugänglich zu machen, könnte es zweckmäßig sein, ihn endgültig von einem an einen anderen Ort (z.B. von einem Friedhof in eine Kirche oder Kapelle) zu überführen.
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§ 2. Der für die Übertragung der Reliquie zuständige Bischof der Diözese oder der Eparchie muss bei der Kongregation die diesbezügliche Genehmigung einholen.


Art. 10. – § 1. Im Schreiben an den Präfekt der Kongregation muss er genau ihren derzeitigen und den vorgesehenen Aufbewahrungsort angeben.

            
§ 2. Demselben Schreiben wird auch der Plan des neuen Ortes für die Bestattung des Seligen und des Dieners Gottes beigelegt.


Art. 11. – Bevor die Autoritäten der Diözese oder der Eparchie um die Genehmigung der Kongregation ansuchen, müssen sie die vom lokalen Zivilrecht geforderte Genehmigung einholen.


Art. 12. – § 1. Wenn die Übertragung in eine andere Diözese oder Eparchie erforderlich ist, muss der Bischof, der die Reliquien des Seligen oder die sterblichen Überreste des Dieners Gottes (der Bischof „ad quem“) empfangen möchte, die Genehmigung des Bischofs der Diözese oder der Eparchie einholen, in der sich die Reste des Seligen bzw. des Dieners Gottes befanden (der Bischof „a quo“).

            
§ 2. Dem Schreiben an die Kongregation legt der Bischof „ad quem“ eine Kopie des Genehmigungsschreibens des Bischofs „a quo“ bei.

Art. 13. – Bei der Übertragung wird der Bischof dafür sorgen, dass jegliches widerrechtliche Verehrungszeichen gegenüber eines noch nicht selig gesprochenen Dieners Gottes sorgfältig vermieden wird.


Art. 14. – Bezüglich der Veräußerung und der Übertragung in perpetuo der Reliquien sind die Vorgaben des kanonischen Rechts zu beachten.


Art. 15. – In allen oben genannten Fällen, sendet die Kongregation den betreffenden Bischöfen das Reskript, mit dem die Genehmigung erteilt wird, und eine beiliegende spezifische Instructio, in welcher der zu befolgende Vorgang angeführt ist.
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Die vorliegende Instruktion wurde den Kardinälen und Bischöfen dieser Kongregation zur Prüfung vorgelegt, die sich vom 24. bis 26. April 2006 zur Plenartagung  versammelt hatten. Am 22. Februar 2007, am Fest der Kathedrale St. Peter, hat sie der Oberste Priester Benedikt XVI. genehmigt und ihre Offenlegung angeordnet.


Rom, Kongregation für Selig- und Heiligsprechungsprozesse, am Fest Christi Himmelfahrt, 17. Mai 2007.
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    + MICHELE DI RUBERTO








  Titularerzbischof von Biccari








      Sekretär
  

� 	vgl. Zweites Vatikanisches Konzil, dogmatische Konstitution Lumen Gentium, Nr. 50-51.


� 	vgl. Acta Apostolicae Sedis 75 (1983), 349-355. In der vorliegenden Instruktion wird die Apostolische Konstitution Divinus perfectionis Magister mit der Abkürzung DPM angegeben. 


� 	vgl. DPM 1, 2


� 	Ebendort, I, 1.


�  In der vorliegenden Instruktion wird der Codex des kanonischen Rechts von 1917 und der von 1983 mit der Abkürzung CIC und dem jeweiligen Promulgationsjahr angegeben. Das Gesetzbuch der katholischen Ostkirchen von 1990 wird mit der Abkürzung CCEO angegeben.





� 	vgl. Acta Apostolicae Sedis 75 (1983), 396-403. In der vorliegenden Instruktion werden die Normae servandae in inquisitionisbus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum mit der Abkürzung NS und der betreffenden Nummer der Normae angegeben. 


� 	vgl. Can. 34 CIC.


� 	vgl. Lumen Gentium, Nr. 50; DPM, Einleitung.





� vgl. Can. 1403 CIC 1983; Can. 1057 CCEO.


� vgl. infra Art. 29 § 2 und Art. 30 § 2; Can. 1403 § 2, CIC 1983; Can. 1400 CIC 1983; Can. 1055 CCEO.


� vgl. Can. 1999 – 2141 in Liber IV – De processibus. Pars Secunda: De Causis Beatificationis Servorum Dei et Canonizationis Beatorum, CIC 1917.


� “Fama autem sactitatis in genere nihil aluid est, quam existimatio seu communis opinio de purtate et integritate vitae, et de virtutibus ... , necnon de miraculis eorum intercessione a Deo patratis; ita ut, concepta in uno vel pluribus locis erga eos (Servos Dei) devotione, a plerisque in suis necessatatibus invocentru”. (BENEDETTO XIV, De Servorum Dei beatificatione et canonizatione Beatorum, L. II, Kap. 39, Nr. 7).


�  “Pariter fama Martyrii in genere nihil aliud est, quam existimatio et communis opinio, quod aliquis vel aliqua pro fide Christi, vel pro virtute, quae ad fidem Christi deducatur, illatam sibi mortem patienter tulerint, et quod signa seu miracula eorum intercessione ... secuta sint; ita ut, apud plerosque concepta devotione, in suis necessitatibus invocentur“. Ibid. 


� “ita ut, concepta in uno vel pluribus locis erga eos (Servos Dei) devotione, a plerisque in suis necessitatibus invocentur ... ita ut, apud plerosque concepta devotione, in suis necessitatibus invocentur”. Ibid.


� vgl. infra Art. 40 § 1.


� “... ut probentur fama in genere, spontanea, non arte aut diligentia humana procurata, orta ab honestibus et grafibus personis, continua, in dies aucta et vigens in praesenti apud maiorem partem populi“: vgl. Can. 2050 § 2 CIC 1917.


� DPM I, 2.1; NS Nr. 3, b; vgl. infra Art. 17.


� vgl. infra Art. 40.


� vgl. infra Art. 89, Nr. 2.


� DPM I, 1; NS Nr. 1, a.


� NS Nr. 1, a. 


� NS Nr. 2, a. 


� NS Nr. 3, a.


� NS Nr. 2, a.


� vgl. infra Art. 89, Nr. 3.


� NS Nr. 4.


� NS Nr. 2, b.


� vgl. supra Art. 8.


� NS Nr. 3, b; vgl. supra Art. 8.


� NS Nr. 3, c.


� vgl. infra Art. 68 § 3.


� DPM I, 1.


� NS Nr. 5, a.


� NS Nr. 5, b.


� NS Nr. 5, a.


� vgl. infra Art. 89, Nr. 1


� vgl. infra Art. 36 § 1; Can. 1501 CIC 1983; Can. 1104 § 2 CCEO.


� NS Nr. 9, a.


� NS Nr. 9, b


� vgl. infra Art. 89, Nr. 5. 


� NS Nr. 7.


� vgl. infra Art. 37, Nr. 3; Art. 2 § 3.


� NS Nr. 7.


� vgl. infra Art. 37, Nr. 3, b; Art. 2 § 3.


� DPM, I. 1.


� vgl. Can. 2001 § 1 CIC 1917.


� vgl. supra Art. 30. Als Seliger alten Datums kann ein Diener Gottes angesehen werden, der nach dem Pontifikat von Papst Alexander III (1159 – 1181) und vor der von Papst Urban VIII (1623 – 1644) in der Konstitution festgelegten Zeit Gegenstand einer Verehrung ex tolerantia war: vgl. Can. 2125 § 1 CIC 1917.  


� vgl. infra Art. 37.


� vgl. supra Art. 25 § 1.


� DPM I, 2. 5.; NS Nr. 32.


� vgl. Can. 1504 CIC 1983; Can. 1187 CCEO.


� NS Nr. 10, 1.


� NS Nr. 10, 2.


� NS Nr. 10, 3.


� NS Nr. 15, b.


� NS Nr. 33, a.


� vgl. infra Art. 89, n. 4.


� NS Nr. 3, b; vgl. supra Art. 7 § 1 und Art. 8 § 2.


� NS Nr. 11, a.


� vgl. infra Art. 89, Nr. 6.


� NS Nr. 11, b.


� vgl. infra Art. 89, Nr. 7.


� NS Nr. 12, a.


� NS Nr. 12, b.


� NS Nr. 15, c.


� vgl. infra Art. 89, Nr. 8.


� NS Nr. 27, a.


� vgl. Can. 470 CIC 1983; Can. 252 CCEO.


� vgl. infra Art. 89, Nr. 9.


� vgl. infra Art. 69 § 1.


� NS Nr. 6,c.


� DPM I, 1.; NS Nr. 6, a.


� NS Nr. 6, a.


� vgl. infra Art. 91.


� NS Nr. 6, b.


� NS Nr. 16, a; vgl. Can. 484, Nr. 2 CIC 1983; Can. 254, Nr. 2 CCEO.


� NS. Nr. 15, a; vgl. infra Art. 81.


� NS. Nr. 34, a; vgl. infra Art. 92 § 2.


� vgl. Can. 1468; Can. 1558 § 1 CIC 1983; Can. 1127; Can. 1239 § 1 CCEO.


� DPM I.2, 2.; NS Nr. 13, vgl. supra Art. 37 Nr. 2.


� „Nomine scriptorium veniunt non modo opera inedita Servi Die, sed etiam quae iam typis fuerint impressa; item conciones, epistolae, diaria, autobiographiae, quidquid denique vel ipse per se, vel aliena manu exaraverit“: vgl. Can. 2042 CIC 1917.


� NS Nr. 6, c.


� NS Nr. 13.


� vgl. infra Art. 74.


� vgl. infra Art. 89, Nr. 10.


� NS Nr. 14, b.


� NS Nr. 14, a.


� vgl. supra Art. 19 § 2.


� vgl. supra Art. 50 § 2.


� NS Nr. 6, c.


� NS Nr. 26.


� vgl. infra Art. 89, Nr. 11


� NS Nr. 14, c.


� NS Nr. 12.


� vgl. infra Art. 89, Nr. 11.


� vgl. supra Art. 64 § 2.


� NS Nr. 21, b; vgl. infra Art. 96, Nr. 4.


� NS Nr. 21, b.


� NS Nr. 16, c.


� NS 15, a; vgl. supra Art. 37, Art. 64 § 1 und Art. 68 – 75.


� NS Nr. 15, a; vgl. supra Art. 60 § 3. 


� vgl. Can. 1563 CIC 1983; Can. 1244 CCEO.


� vgl. Can. 1564 CIC 1983; Can. 1245 CCEO.


� vgl. Kenntnis der Befragungen vor dem Erhebungsverfahren, die Entscheidung der Kongregation vom 12. November 1999, Prot. Nr. VAR. 4959/99; vgl. auch Can. 1565 § 1 CIC 1983; Can. 1246 § 1 CCEO.


� NS Nr. 33, a; vgl. supra Art. 60 § 3.


� DPM I. 2, 4; NS Nr. 16, a; vgl. supra Art. 77 § 2; Can. 2087 § 3 CIC 1917.


� vgl. Can. 1556 CIC 1983; Can. 1237 CCEO.


� vgl. Can. 1557 CIC 1983; Can. 1238 CCEO.


� vgl. infra Art. 143 § 3.


� vgl. supra Art. 47 § 2 und Art. 48.


� NS Nr. 6, c; vgl. supra Art. 51 § 2.


� NS Nr. 36; vgl. infra Art. 143 § 4.


� vgl. supra Art. 24 § 1.


� vgl. supra Art. 8 § 3.


� vgl. supra Art. 13 § 2.


� vgl. supra Art. 39.


� vgl. supra Art. 27 § 2.


� vgl. supra Art. 42 § 3.


� vgl. supra Art. 43 § 4.


� vgl. supra Art. 46.


� vgl. supra Art. 48 § 3.


� vgl. supra Art. 67.


� vgl. supra Art. 72 § 1 und Art. 73 § 4.


� vgl. Can. 474 CIC 1983.


� vgl. supra Art. 56 § 3. 


� NS Nr. 16, b.


� NS 6, c.


� vgl. supra Art. 60 § 4.


� vgl. infra Art. 149 – 150.


� vgl. Can. 1559 CIC 1983; Can. 1240 CCEO.


� NS Nr. 27, c; vgl. infra Art. 122.


� NS Nr. 10, 3.; NS Nr. 15, b; vgl. supra Art. 37, Nr. 3.


� NS Nr. 21, a;


� NS Nr. 21, b; vgl. supra Art. 76.


� NS Nr. 22, a; NS Nr. 34; vgl. infra Art. 110 § 3.


� vgl. Can. 1553 CIC 1983; Can. 1234 CCEO.


� NS Nr. 17-18.


� NS Nr. 17.


� Ebendort; vgl. Can. 1572 CIC 1983; Can. 1253 CCEO.


� vgl. Can. 1548 § 1 CIC 1983; Can. 1229 § 1 CCEO.


� NS Nr. 19.


� NS Nr. 20, Nr. 1.; vgl. Can. 1550 § 2, Nr. 2 CIC 1983; Can. 1231 § 2, Nr. 2 CCEO.


� NS Nr. 20, Nr. 2;


� NS Nr. 20, Nr. 3.; vgl. Can. 1550 § 2, Nr. 1 CIC 1983; Can. 1231 § 2, Nr. 1 CCEO.


� NS Nr. 23; vgl. Can. 1563 CIC 1983; Can. 1244 CCEO.


� NS Nr. 16, a; vgl. Can. 1569 § 2 CIC 1983; Can. 1250 § 2, Nr. 2 CCEO.


� NS Nr. 24.


� NS Nr. 22, b.


� Ebendort.


� NS Nr. 34, b.


� NS Nr. 6, c.


� NS Nr. 34, b.


� Ebendort; vgl. supra Art. 96, Nr. 5.


� vgl. Can. 1567 § 2  CIC 1983; Can. 1248 § 2 CCEO.


� vgl. Can. 1569 § 1  CIC; Can. 1250 § 1 CCEO.


� NS Nr. 16, a; Can. 1569 § 2  CIC 1983; Can. 1250 § 2 CCEO.


� vgl. infra Art. 128 und Art. 131 § 2.


� NS 26, a.


� NS Nr. 26, b.


� Der vollständige Titel der Dekretsammlung von Papst Urban VIII. (1623 – 1644) lautet: Urbani VIII Pontificis Optimi Maximi Decreta servanda in Canonizatione et Beatificatione Sanctorum. Accedunt Instructiones, et Declarationes quas Em.mi et Rev.mi S.R.E. Cardinales Praesulesque Romanae Curiae ad id muneris congregati ex eiusdem Summi Pontificis mandato condiderunt. (Romae: Ex Typographia Rev. Cam. Apostolicae, mdcxlii).


� NS Nr. 28, a.


� NS Nr. 28, b.


� NS 28, a.


� NS Nr. 27, b.


� Ebendort.


� NS Nr. 27, c; vgl. supra Art. 95.


� Ebendort.


� NS Nr. 31, b.


� Ebendort.


� vgl. infra Art. 134-137.


� NS Nr. 31, b.


� NS Nr. 29, a.


� NS Nr. 29, a.


� vgl. supra Art. 113.


� NS 30, a.


� Ebendort.


� NS Nr. 29, b.


� vgl. supra Art. 135 § 1.


� NS 31, a; vgl. infra Art. 145 § 4.


� NS 31, b.


� vgl. supra Art. 62 und Art. 68.


� vgl. supra Art. 127.


� NS 31, a.


� vgl. supra Art. 86 § 2.


� vgl. supra Art. 86 § 3.


� NS Nr. 36; vgl. supra Art. 88.


� NS Nr. 6, c.


� NS 31, a; vgl. supra Art. 138 § 2.


� NS Nr. 31, c.


� vgl. supra Art. 56 und Art. 91.


� vgl. supra Art. 93.


� DPM II, 3; vgl. Apost. Konst., Pastor Bonus, Art. 74.


� vgl. Apost. Konst., Pastor Bonus, Art. 69.


� vgl. supra Art. 141; Can. 2096 CIC 1917.


� vgl. Can. 1190 § 1 CIC 1983; Can. 888 § 2 CCEO.
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